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Weihnachtsgruß des Bürgermeisters
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

auch in diesem Jahr könnte ich meinen Weihnachtsgruß an Sie mit Zeilen begin-
nen, die von schwierigen Zeiten erzählen, die hinter uns liegen. Dass wir eine Pan-
demie - vielleicht endlich - überstanden haben, dafür aber in einer Energiekrise 
leben und vor unserer Haustür ein Krieg tobt. Dass wir aber alle darauf hoffen, 
dass im kommenden Jahr die Schwierigkeiten sicherlich bald oder eben hoffentlich 
überstanden sind.

Die vergangenen drei Jahre haben mich jedoch gelehrt, dass wir in einer Zeit der 
Krisen leben. Es gilt sie zu akzeptieren, mit ihnen zu leben und, um die eigenen 
Kräfte zu schonen, sich nicht dagegen aufzulehnen, sondern mit ihnen bestens 
umzugehen.

Nach den vielen Jahren des Vertrauens, des Zusammenlebens in Frieden und des 
Wachstums, müssen wir nun wieder lernen, umzudenken, uns neu zu orientieren 
und ja, auch neu zu lernen und uns in den neuen Lebenssituationen neu zu erfin-
den.

Dazu gehört die Akzeptanz, dass unsere Lebenssituation nicht mehr so ist, wie sie 
einmal war. Corona hat uns und unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Daran 
werden wir nichts mehr ändern können. Was aber in unserer aller Macht liegt, ist 
die Möglichkeit, geschwächte oder gar verlorene Bindungen wieder neu aufzu-
bauen. Wir können uns, und das gerade in dieser vorweihnachtlichen Zeit, einan-
der wieder mehr annähern. Weihnachtsmärkte und -feiern bieten uns in diesem 
sich dem Ende neigenden Jahr die Möglichkeit, wieder neu aufeinander zuzuge-
hen. Wenn wir nicht nur uns selbst, sondern im Sinne dieser christlichen Zeit, die 
Werte des anderen und unseres Umfeldes berücksichtigen und an Stelle von einer 
vorsichtigen oder abwehrenden Haltung offen aufeinander zugehen, glaube ich 
an eine positive Veränderung unserer gestressten Gesellschaft. Und es geht mir 
hier nicht ums Schönreden von Problemen, sondern darum, dass wir uns - ganz an 
der Vorweihnachtszeit orientiert - wieder aufeinander einlassen, Türen öffnen, 

positiv und voll Dankbarkeit auf das schauen, was wir haben: Einen hohen Lebensstandard, der uns noch immer durch 
unser tägliches Leben trägt.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen sagen, dass ich dankbar bin für all die konstruktiven und auch herzlichen Begegnungen 
in diesem Jahr.

Dankbar, dass wir vieles in diesem Jahr auf den Weg gebracht und auch abgeschlossen haben. Dazu gehört der Neubau 
des Bauhofes, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses, die begonnen Sanierung der Schwarzwaldhalle und die kom-
mende Sanierung der Grundschule.

Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in 
Kirche, Vereinen und Initiativen beruflich oder ehrenamtlich engagiert haben.

Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Gemeinderates, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, dem 
Bauhof und der Kleinkindbetreuung Zwergenhaus sowie dem Kindergarten St. Martin, unserer Schule und der Feuerwehr 
recht herzlich für die gute Zusammenarbeit und den immer wehrenden Einsatz für unser Biederbach.

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, einen guten Jahres-
wechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

Ihr Bürgermeister
Rafael Mathis L Ld dd
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Weihnachtszeit im Rathaus –  
Terminvereinbarung
Bitte beachten Sie, dass die Gemeindeverwaltung zwi-
schen den Jahren ganztags geschlossen hat (Energie -
sparmaßnahme) und in der ersten Januarwoche nur 
teilweise und halbtags von 8.00-12.00 Uhr besetzt ist. 
Deshalb ist eine vorherige Terminvereinbarung drin-
gend erforderlich. Überprüfen Sie daher, ob ein Rat -
hausbesuch wirklich notwendig ist oder ins neue Jahr 
verschoben werden kann.
Übersicht:
• 	 �Dienstag, 27.12. - bis Freitag, 30.12.2022
	 g e s c h l o s s e n!!
• 	 Montag, 02.01. bis Donnerstag, 05.01.2023
	 halbtags von 08.00 - 12.00 Uhr besetzt!!
• 	 Freitag, 06.01.2023 (Feiertag Heilige Drei Könige)
	 g e s c h l o s s e n!!

Ab Montag, den 09. Januar 2023 sind wir zu den üb -
lichen Öffnungszeiten sowie Termine nach Vereinba -
rung gerne wieder gerne für Sie da.
Von Herzen wünschen wir allen Bürgerinnen und Bür -
gern ein frohes, besinnliches und friedvolles Weih -
nachtsfest mit schönen und erholsamen Feiertagen.
Für das neue Jahr 2023 wünschen wir Ihnen besonders 
Gesundheit und alles Gute.
Ihre Gemeindeverwaltung

Heimattreff - Zeit und nah:

          Einstimmung auf Weihnachten
Wie bereits im Mitteilungsblatt Mitte November angekündigt, haben wir nach der coronabedingten Auszeit unsere 
Aktivitäten wieder aufgenommen.
Bereits zwei Mal trafen sich in den letzten Wochen Handarbeitsbegeisterte im Bürgersaal des Rathauses, um in gemütli -
cher Runde gemeinsam ihrem Hobby nachzugehen.
Nachdem unsere Einstimmung auf Weihnachten in 2019 (damals verbunden mit der Eröffnung des öffentlichen Bücher -
schrankes) eine positive Resonanz fand, werden wir auch diese Veranstaltung nun wiederholen.

Am Freitag, den 23.12.2022 um 19.00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, sich in geselliger 
Runde und zwanglos zu treffen.
In lockerer Atmosphäre besteht sicher genügend Zeit und Raum, um sich am Weihnachtsbaum vor dem Rathaus auf 
Weihnachten einzustimmen.
Bitte beachten: Jeder „Gast“ sollte seinen eigenen Becher mitbringen. Wir sorgen für die Füllung mit Glühwein oder Kin -
derpunsch. Gerne dürfen Sie den Abend mit „Versucherle“ Ihres Weihnachtsgebäcks versüßen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen gemeinsamen Abend mit vielen interessanten Begegnungen und Gesprächen.

VORANKÜNDIGUNG:
- 	� Handarbeits-Treff jeweils am Dienstag, den 10.01. / 24.01. und 07.02.2023 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
- 	� Spielenachmittag am Samstag, den 13.01.2023 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Beide Veranstaltungen finden im Bürgersaal des Rathauses statt.

Die Mitglieder des  HEIMATTREFF – Zeit und nah
Foto: tatianazaets/iStock/Thinkstock

Die Gemeinde Biederbach sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, aufgrund Renteneintritts, eine

Leitung für die Kleinkindbetreuung  
Zwergenhaus (m/w/d)

unbefristet. Die Vergütung erfolgt auf Grundlage des 
Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE).

Das erwartet Sie:
• eine 2-gruppige Einrichtung mit jeweils 10 Kindern
• Leitungszeit von 8 Stunden/wöchentlich
• �Freiraum, eigene Ideen in das praxisorientierte päd -

agogische Konzept einzubringen und weiterzuentwi -
ckeln

• �ein liebevolles, familiäres Arbeitsklima, ein sympathi -
sches Team (7 Mitarbeiter) sowie ein kooperativer Um -
gang mit den Eltern

Für diese Tätigkeiten suchen wir Sie mit:
• �einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zum Er -

zieher, o. ä.
• �Freude und Engagement an der pädagogischen Arbeit 

und Motivation, Kinder altersgerecht zu fördern
• Erfahrung im Krippenbereich wäre wünschenswert

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann bewerben Sie sich mit den üblichen Unterlagen 
bis zum 15. Januar 2023 bei der Gemeinde Biederbach, 
Hauptamt, Dorfstraße 18, 79215 Biederbach oder per E-
Mail: mueller@biederbach.de.
Bei schriftlichen Bewerbungsunterlagen bitte nur Kopi -
en einreichen, da wir die Unterlagen nicht zurücksen -
den werden. Diese werden nach Abschluss des Bewer -
bungsverfahrens vernichtet.

Noch Fragen?
Für Auskünfte stehen Ihnen Hauptamtsleiterin Simone 
Müller, Telefon 07682/9116-11 sowie die Leiterin des 
Zwergenhaus Getrud Piotrowski, Telefon 07682/1001 
gerne zur Verfügung.

Foto: OlgaPink/iStock/Thinkstock
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Freier Bauplatz  
im Baugebiet „Am Haldenacker II“
Im Baugebiet „Am Haldenacker II“ ist der Bauplatz 649/10 
frei geworden (siehe Plan). Bei Interesse an einem Bauplatz 
bewerben Sie sich bitte bis einschließlich 18. Januar 2023. 
Alle notwendigen Infos zum Baugebiet, den Vermarktungs-
plan und den Bewerbungsbogen mit Datenschutzhinweis 
finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Biederbach 
(www.biederbach.de – Dein Biederbach – Bauen) sowie auf 
der Homepage der badenovaKONZEPT (https://www.bade-
novakonzept.de/projekte/aktuelle-projekte-wohnbau-a-j/). 
Ihre Bewerbung richten Sie an die Gemeinde Biederbach. 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist und Auswertung aller 
Bewerbungen werden alle Bewerber schriftlich informiert.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
DER GEMEINDE BIEDERBACH

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans

„Haus der Generationen“
Der Gemeinderat der Gemeinde Biederbach hat am 
15.12.2022 in öffentlicher Sitzung den Entwurf des  
Bebauungsplans „Haus der Generationen“ und den 

Entwurf der zusammen mit ihm aufgestellten Örtlichen 
Bauvorschriften gebilligt und beschlossen, diesen nach  

§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Ziele und Zwecke der Planung
In Anbetracht einer anhaltenden Nachfrage nach Wohn- 
und Pflegeangeboten für pflegebedürftige Menschen als 
auch einer großen Nachfrage nach Kinderbetreuungsange-
boten ist die Gemeinde Biederbach bemüht, ein vielfältiges 
Angebot an Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für alle 
Lebenslagen zu schaffen. Auf dem neu gebildeten Grund-
stück Flst. Nr. 676/3 und einem Teilbereich des Flurstücks 
Nr. 676/4 soll nun ein „Haus der Generationen“ entwickelt 
werden. In diesem Haus sollen eine Pflegeeinrichtung, bar-
rierefreie Wohnungen, ein ambulanter Pflegedienst und 
eine Kindertagesstätte integriert werden. Dieses generatio-
nenumfassende Konzept in zentraler Lage in der Gemeinde 
soll die Betreuungs- und Wohnangebote vor Ort erweitern.
Um das Vorhaben umsetzen zu können, soll für die, derzeit 
im Außenbereich liegende, Fläche ein Bebauungsplan auf-
gestellt werden. Dazu soll ein Sondergebiet mit der Zweck-
bestimmung „Haus der Generationen“ festgesetzt werden.
Das Plangebiet liegt am südlichen Rand von Biederbach-
Dorf. Westlich des Gebiets verläuft die Dorf-Dobelstraße. 
Auf der gegenübergelegenen Straßenseite befindet sich 
die Schwarzwaldhalle sowie der katholische Kindergarten 
St. Martin. Südlich und östlich schließen sich Wiesenflächen 
an. Nördlich des Plangebiets verläuft der Hintertälerbach, 
an welchen sich in nördlicher Richtung Wohngebäude an-
schließen. Auch im südöstlichen Bereich des Plangebiets 
verläuft ein Gewässer, wobei es sich um einen Zulauf zum 
Hintertälerbach handelt.
Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtfläche von ca. 
4.081 m² und betrifft einen Teilbereich des neu gebildeten 
Flurstücks Nr. 676/3 und einen Teilbereich des Flurstücks Nr. 
676/4.
Im Einzelnen gilt der Lageplan vom 15.12.2022. Der Plan-
bereich ist im nachfolgenden Kartenausschnitt dargestellt.
Der Entwurf des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bau-
vorschriften wird mit Begründung und Umweltbericht so-
wie Fachgutachten (Gutachtliche Stellungnahme Lärm- und 
Immissionsschutz inkl. Aktennotiz, Baugrunduntersuchung 
und Gründungsgutachten) vom

02.01.2023 bis einschließlich 03.02.2023 (Auslegungsfrist)

beim Bürgerbüro im Rathaus der Gemeinde Biederbach, 

Dorfstraße 18, 79251 Biederbach, während der üblichen 
Dienststunden öffentlich ausgelegt. Ergänzend können 
weitere Termine vereinbart werden.

Alle Unterlagen können auch auf der Homepage der 
Gemeinde unter https://www.biederbach.de/start/
deine+alltagserleichterer/bekanntmachungen.html einge-
sehen werden.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar und Bestandteil der ausgelegten Unterlagen:
•	 Umweltbericht mit Prüfung artenschutzrechtlicher Be-

lange vom 15.12.2022 (Peter Lill, Fachbüro für Umwelt-
planung und Naturschutz)

Dieser Umweltbericht enthält folgende Themenblöcke:
Vorhabensbeschreibung, gesetzl. Grundlagen u. weitere 
Vorgaben sowie in Fachgesetzen und Fachplänen festge-
legte Ziele des Umweltschutzes, Bestandsaufnahme des 
Umweltzustandes, Grünordnungsplan, Prognose der Ent-
wicklung des Umweltzustandes bei Nichtrealisierung des 
Vorhabens, Prüfung der Maßnahmen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltaus-
wirkungen, Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten, 
Zusätzliche Angaben und Zusammenfassung.
Der Umweltbericht enthält des Weiteren folgende Arten 
umweltbezogener Informationen:
a) Schutzgut Boden
Durch die Errichtung von Gebäuden und die Anlage von 
Verkehrsflächen wird eine Fläche von insgesamt rd. 2.400 
m² neu versiegelt. Dabei handelt es sich um Böden mit ei-
nem mittleren bis hohen Bodenpotential. Der Ausgleich 
für den Eingriff in das Schutzgut Boden erfolgt gemäß 
Ökokontoverordnung über eine Umrechnung der Boden-
werteinheiten in Ökopunkte. Durch Festsetzungen in den 
Bebauungsvorschriften wird ein schonender Umgang mit 
dem Schutzgut Boden gewährleistet.
b) Schutzgut Wasser
Im Zuge des Vorhabens erfolgt eine Neuversiegelung von 
Flächen im Umfang von rd. 2.400 m². Großräumig gese-
hen wird die Grundwasserneubildung hierdurch nicht in 
relevantem Ausmaß vermindert, da im Umfeld der Vorha-
benfläche ausreichend große Ausgleichsflächen vorhan-
den sind. Die Entwässerung der Gebäude erfolgt über ein 
Trennsystem mit anschließender Einleitung in den öffent-
lichen Schmutzwasser bzw. Regenwassersammler in der 
Dorf-Dobelstraße. Infolge der schlechten Bodendurchläs-
sigkeit und dem Flurabstand der Sickerfläche zum Grund-
wasser von nur rd. 1,0 m kann das anfallende Regenwasser 
nicht örtlich versickert werden.
c) Schutzgut Klima / Luft
Durch den zu erwartenden Anliegerverkehr aber auch 
während der Bauzeit ist mit einer entsprechend erhöhten 
Lärm- und Schadstoffbelastung zu rechnen. Weiterhin ist 
durch die Versiegelung von Flächen insbesondere im Som-
mer von einer Erwärmung des Gebiets gegenüber dem bis-
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herigen Zustand auszugehen. Positiv auf die klimatischen 
Verhältnisse wird sich die Anlage von 13 Laubgehölzen, 
die Anlage und Gestaltung der Außenanlage sowie der Er -
halt des Gewässerrandstreifens auswirken. Im Hinblick auf 
die verbleibenden Freiraumflächen im Umfeld des Plange -
biets ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Schutzguts auszugehen.
d) Schutzgut Tiere und Pflanzen
Im Zuge des Vorhabens werden überwiegend Flächen in 
Anspruch genommen, die eine mittlere naturschutzfachli -
che Bedeutung haben (Fettweiden). Von höher Bedeutung 
ist der kleinflächige Mischtyp einer Fettweide/Nasswiese 
im südlichen Bereich des Plangebiets. Mit Umsetzung der 
landschaftspflegerischen Maßnahme E 1 werden die Ein -
griffe in Natur und Landschaft ausgeglichen.
Im Plangebiet wurden potentiell planungsrelevante Arten 
kartiert (Vögel, Eidechsen, Amphibien, Tagfalter, Libellen 
und Heuschrecken). Eine erhebliche Beeinträchtigung eu -
roparechtlich oder streng geschützter Arten gem. §§ 19 
und 44 BNatSchG sowie weiterer wertgebender Arten ist 
nicht zu erwarten.
e) Landschaftsbild
Das Landschaftsbild im unmittelbaren Umfeld des Plange -
biets ist durch die Ortsbebauung von Biederbach sowie ei -
nem Wechsel aus Offenland (Grünland) und Wald geprägt. 
Die gehölzbestandenen Mittelgebirgsbäche im Umfeld 
gliedern ebenfalls die Landschaft. Im Eingriffsbereich be -
finden sich keine landschaftsbildprägenden Strukturen wie 
z.B. Gehölze. Mit einer Überprägung unbebauter Offen -
landflächen und der damit einhergehenden weiteren Flä -
chenversiegelung geht eine Abwertung des Landschafts -
bilds einher. Durch Baumpflanzungen sowie die Begrünung 
der Außenanlagen insgesamt wird die Fläche in das bereits 
bestehende Ortsbild von Biederbach eingefügt und der 
Eingriff in das Landschaftsbild reduziert.
f) Schutzgut Mensch, Kultur- und Sachgüter
Durch den erwarteten Baustellen- und Anliegerverkehr ist 
im Bereich des Vorhabens sowie in dessen Umfeld mit ei -
ner (temporär) erhöhten Lärm- und Schadstoffbelastung 
zu rechnen. Im Hinblick auf den Betrieb der angrenzenden 
Schwarzwaldhalle ist von einer Mehrbelastung des Bereichs 
auszugehen. Die (Nah-)Erholungsfunktion wird durch die 
Beanspruchung der neu auszuweisenden Fläche insgesamt 
nicht beeinträchtigt.
g) Maßnahmen als Ausgleich für den Eingriff in Natur und 
Landschaft
Als Ausgleich für den durch das Vorhaben verursachten 
Eingriff in Natur und Landschaft werden landschaftspfle -
gerische Maßnahmen umgesetzt. Dabei erfolgt überwie -
gend die Revitalisierung von Löschteichen (Maßnahme E 
1). Weiterhin werden als populationsstützende Maßnahme 
Nisthilfen für Rauch- und Mehlschwalben angebracht.
• 	 Gutachtliche Stellungnahme - Lärm- und Immissions -

schutz vom 18.08.2022 (Dr. Wilfried Jans, Büro für 
Schallschutz, Ettenheim)

- 	� Prognose und Beurteilung der Lärmeinwirkung durch 
das geplante Haus der Generationen auf die schutzbe -
dürftige Nachbarschaft und Prognose und Beurteilung 
der Lärmeinwirkung der Schwarzwaldhalle auf das ge -
plante Haus der Generationen; Angabe erforderlicher 
Schallschutzmaßnahmen

- 	� Aktennotiz vom 16.11.2022: Abschätzung der Lärmein -
wirkung der bestimmungsgemäßen Nutzung des Feuer -
wehrgerätehauses auf das geplante Haus der Generati -
onen

• 	 Baugrunduntersuchung und Gründungsgutachten 
für eine teilunterkellerte Pflegeeinrichtung vom 
04.02.2022: Untersuchung der Untergrundverhältnisse 
sowie Gründungsberatung

Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach 
Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorlie -
genden umweltbezogenen Stellungnahmen:

-	� Landratsamt Emmendingen – Untere Naturschutzbe -
hörde, Stellungnahme vom 31.03.2022: Ein Umweltbe -
richt ist noch zu erstellen. Die im Plangebiet festgestell -
te Nasswiese ist durch einen Fachkundigen zu prüfen. Es 
ist zu klären, ob ein gesetzlich geschütztes Biotop vor -
handen ist. Ggf. ist eine Ausnahme/Befreiung von den 
Verboten des § 30 BNatSchG erforderlich.

- 	� Landratsamt Emmendingen – Untere Wasserbehörde, 
Stellungnahme vom 04.04.2022: Die Grenze des Be -
bauungsplans sollte außerhalb des festgesetzten Über -
schwemmungsgebiets liegen, da die Ausweisung von 
Baugebieten in festgesetzten Überschwemmungsgebie -
ten nach § 78 (1) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verbo -
ten ist. Es werden Hinweise zu dem Bereich gegeben, 
welcher bei Hochwasserereignissen niedriger Wahr -
scheinlichkeit (HQ extrem ) überflutet wird. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Böschungsoberkante des Gewäs -
sers im Plan darzustellen ist. Es sollte im Bebauungsplan 
auf eine mögliche Überflutungsgefahr bei Starkregener -
eignissen (Hanglage) und eine hochwasser- bzw. star -
kregenangepasste Bauweise hingewiesen werden. Die 
Dächer sollten aus ökologischen und klimatischen Grün -
den und auch hinsichtlich des Ortsbildes grundsätzlich 
begrünt werden. Es werden Hinweise zum Grundwasser 
gegeben. Der Umgang mit Niederschlagswasser ist zur 
Offenlage nachzureichen. Bodenbezogene Ausgleichs -
maßnahmen sollten in Erwägung gezogen werden.

- 	� Landratsamt Emmendingen – Gesundheitsamt, Stel -
lungnahme vom 31.03.2022: Im Rahmen der Grünpla -
nung sollte auf allergene und stark giftige Pflanzen ver -
zichtet werden.

- 	� Landratsamt Emmendingen – Landwirtschaftsamt, Stel -
lungnahme vom 22.03.2022: Es wird zu bedenken ge -
geben, dass aufgrund der Inanspruchnahme der ökolo -
gisch hochwertigen Nasswiese und der Biotopflächen 
mit einem hohen Bedarf an Ausgleich gerechnet wer -
den muss, der zu einem Verlust weiterer landwirtschaft -
licher Flächen führt. Die Planung sollte deshalb so ge -
staltet werden, dass der naturschutzfachliche Ausgleich 
möglichst minimiert wird. Die Flächeninanspruchnahme 
nach Osten sollte möglichst vermieden werden. Auch 
bei Einhaltung einer guten fachlichen Praxis kann es 
durch den angrenzenden landwirtschaftlichen Betrieb 
zu Lärm, Staub und Gerüchen kommen, die als ortsüb -
lich hinzunehmen sind.

- 	� Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumord -
nung, Baurecht, Denkmalschutz, Stellungnahme vom 
31.03.2022: Es wird angeregt, die gesamte Fläche, die 
innerhalb des HQ 100-Bereichs liegt, nicht als Baugebiet 
festzusetzen und nicht mit Stellplätzen und Nebenanla -
gen zu überplanen.

- 	� Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein, 
Stellungnahme vom 10.03.2022: Zu besseren Ausnut -
zung der knappen Ressource Fläche/Boden wird ange -
regt, die erforderlichen Stellplätze soweit möglich in 
einer Tiefgarage unterzubringen.

- 	� Landesnaturschutzverband BW, Stellungnahme vom 
31.03.2022: Der östliche Bereich des Plangebiets weist 
die Botanik einer seggen- und binsenreiche Nasswiese 
auf, dort kommt vermutlich das Sumpfherzblatt vor. Es 
sind Nasswiesen betroffen, die den Kriterien eines be -
sonders geschützten Biotops entsprechen. Die Flächen 
müssen hinsichtlich ihres Biotopwerts erfasst werden, 
sodass eine entsprechende Eingriffsminimierung und 
ein Ausgleich vorgesehen werden können. Der Eingriff 
in die Biotopfläche sollte so weit wie möglich reduziert 
werden. Es sollte geprüft werden, ob durch eine ange -
passte Gestaltung der verbleibenden Grünfläche der Er -
halt der Biotopflächen möglich ist. Es sei zu befürchten, 
dass durch die Bebauung der gesamte Wasserhaushalt 
der westlich des Plangebiets verlaufenden Nasswiesen 
beeinträchtigt wird. Die Biotopflächen müssen durch 
geeignete Maßnahmen gesichert werden, sonst muss 
an anderer Stelle ein Ausgleich durch Vernässung erfol -
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gen. Das Landschaftsbild wird durch die Bebauung be-
einträchtigt werden, weshalb sich diese möglichst gut 
einfügen sollte (Fassadengestaltung, Eingrünungsmaß-
nahmen).

- 	� Person 1, Stellungnahme vom 23.03.2022: Es wird wert-
voller Außenbereich in Anspruch genommen, deshalb 
sollten Alternativen geprüft werden. Das Gebäude wird 
als zu groß und zu lang empfunden und würde sich auf-
grund der zu großen Dimensionierung nicht in das Orts-
bild einfügen.

- 	� Person 2, Stellungnahme vom 28.03.2022: Es befinden 
sich Parkplätze im Überschwemmungsgebiet, dies ist 
zu überprüfen. Der Baukörper sollte mit Blick auf den 
Schutz des Orts- und Landschaftsbildes reduziert wer-
den, da er als zu groß empfunden wird (Höhe und Aus-
maße).

- 	� Person 3: Das Gebäude sollte hinsichtlich seiner Dimen-
sionierung reduziert werden, damit es sich besser in das 
Ortsbild einfügt. Durch den Eingriff in das Überschwem-
mungsgebiet sei nach Einschätzung des Bürgers/der 
Bürgerin mit Sachschäden an den Gebäuden der um-
liegenden Grundstücke zu rechnen. Deshalb sollte der 
Geltungsbereich aus dem Bebauungsplan herausge-
nommen werden.

- 	� Person 4: Die Überschwemmungsfläche sollte aus dem 
Bebauungsplan herausgenommen werden. Der Baukör-
per ist zu groß dimensioniert und sollte zum Schutz des 
Ortsbildes reduziert werden.

- 	� Person 5: Das Vorhaben würde das Landschaftsbild er-
heblich beeinträchtigen. Es seien Standortalternativen 
vorhanden, wie der Standort „Schule“ in Oberbieder-
bach, wodurch die Flächen im Außenbereich geschont 
werden könnten. Das Vorhaben sei zu groß dimensio-
niert, was dem Grundsatz schonend mit Grund und Bo-
den umzugehen, entgegenstehen würde. Das Orts- und 
Landschaftsbild sollte positiv entwickelt werden und 
vorhandene Leerstände vor der Neuinanspruchnahme 
von Flächen genutzt werden. Der Eingriff in das Über-
schwemmungsgebiet beeinträchtige nach Einschätzung 
des Bürgers/der Bürgerin die Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes und habe negative 
Auswirkungen auf die Anwohner. Es sollte begründet 
werden, warum landwirtschaftliche Flächen, über den 
notwendigen Bedarf der Gemeinde hinaus, im Außen-
bereich in Anspruch genommen werden. Die Verträg-
lichkeit von einem Kindergarten und einem Pflegeheim 
in unmittelbarer Nähe zueinander sollte geprüft wer-
den.

- 	� Person 6: Das geplante Gebäude sei zu groß dimensi-
oniert und füge sich nicht in den ländlichen Charakter 
des Ortes ein.

- 	� Person 7: Das geplante Gebäude wirke aufgrund seiner 
Maße wie ein Fremdkörper im Ort.

- 	� Person 8: Die geplanten Ausmaße des Gebäudes seien 
nicht verträglich mit dem Ortsbild und es sei insgesamt 
zu groß dimensioniert. Durch das Vorhaben wird wert-
voller Außenbereich in Anspruch genommen, Alternati-
ven, wie vorhandene Leerstände, seien zu prüfen.

- 	� Person 9: Die Anordnung von Stellplätzen im festgesetz-
ten Überschwemmungsgebiet sollte überprüft werden, 
da direkte negative Auswirkungen auf die Anwohner 
zu befürchten seien. Das geplante Gebäude sei insge-
samt zu groß dimensioniert und passe nicht in das Orts-
bild. Eine Abstockung des Gebäudes sei zu prüfen.

- 	� Person 10: Der Flächenverbrauch sei nach Einschätzung 
des Bürgers/der Bürgerin hinsichtlich der Biodiversitäts-
krise und des Klimawandels nicht zu rechtfertigen. Das 
geplante Gebäude füge sich nicht in das Ortsbild ein, da 
es zu groß dimensioniert sei.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Biederbach abgegeben werden. Da das Er-
gebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt 
wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmä-
ßig.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können.
Biederbach, den 21.12.2022
Rafael Mathis
Bürgermeister

GEMEINDE BIEDERBACH

Wintereinbruch - Räum- und Streupflicht auf 
Gehwegen beachten!!
Soll eine geordnete und möglichst allen Bürgern gerecht 
werdende Schneeräumung erfolgen, sind wir auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen, um Straßen und Gehwege rechtzeitig 
von Schnee und Eis räumen zu können und somit ein (weit-
gehend) ungehindertes Fortkommen per Auto oder auch 
zu Fuß zu sichern.

Nach der Streupflichtsat-
zung obliegt es den Stra-
ßenanliegern, innerhalb der 
geschlossenen Ortslage u.a. 
die Gehwege auf einer sol-
chen Breite (in der Regel 1,0 
Meter) von Schnee oder 
auftauendem Eis zu räu-
men. Die Sicherheit des Fuß-

gängerverkehrs muss gewährleistet sein. Falls Gehwege auf 
keiner Straßenseite vorhanden sind, muss entsprechend am 
Rand der Fahrbahn eine Fläche in der Breite von 1 Meter 
geräumt werden. Die Straßenanlieger haben zusätzlich die 
Gehwege bei Schnee und Eisglätte so zu bestreuen, dass sie 
von Fußgängern bei Beachtung der nach den Umständen 

 Foto: Visualisierungen Büro 3D-Link (Nov. 2022)
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meinde Biederbach als Fundbehörde zuständig. Diese muss 
Fundtiere entgegennehmen und artgerecht unterbringen. 
Die Fundbehörde übergibt in der Regel deshalb die Fund-
tiere an eine geeignete Stelle.
Wenn freilaufende Tiere die öffentliche Sicherheit, insbe-
sondere die Verkehrssicherheit, gefährden, sollten Sie um-
gehend die Polizei verständigen.
Wenn Sie ein Tier gefunden haben, wenden Sie sich an 
die Gemeindeverwaltung. Dort können Sie den Fund an-
zeigen und das Tier nur nach ABSPRACHE auch abgeben. 
Die Gemeinde kümmert sich dann als Fundbehörde zu den 
üblichen Öffnungszeiten um weitere Unterbringung und 
Pflege des Tieres.
•	 Zu den üblichen Öffnungszeiten erreichen Sie uns unter 

Tel.: 07682/9116 0 oder Fax: 07682/9116 16.
•	 In dringenden Notfällen und außerhalb der Öffnungs-

zeiten erreichen Sie uns unter Tel.: 07682 9116 60 oder 
per E-Mail: fundtiere@biederbach.de.

Eine Abgabe von Fundtieren aus dem Gemeindegebiet Bie-
derbach direkt in einem Tierheim ist n i c h t möglich. Die 
dabei entstehenden Kosten werden von Seite der Gemein-
de nicht übernommen.
Wir bitten um Beachtung und Verständnis.
Gemeindeverwaltung Biederbach

Bundespersonalausweis bei Verlust sperren
Wenn Sie Ihren Bundespersonalausweis (Ausweisfunkti-
on) verloren haben, können Sie diesen telefonisch vom 
Sperrlistenbetreiber sperren lassen.
• Sperr-Hotline: 116 116 (Mo. – So., 0 – 24 Uhr, auch aus 
dem Ausland erreichbar).
• Bitte halten Sie Ihr Sperrkennwort bereit.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Zum Geburtstag
Allen Altersjubilaren, die im Monat Dezember 2022 / Janu-
ar 2023 ihren Geburtstag feiern und aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben oder namentlich nicht genannt werden möch-
ten, gratulieren wir recht herzlich und wünschen ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit und persönliches Wohl-
ergehen.

Herzlichen Glückwunsch
am 03.01.2023
Friedrich Volk, Heidenacker	�  zum 75. Geburtstag
am 25.01.2023
Jörg Ahrendt, Bausetstraße	�  zum 70. Geburstag

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstag sowie Eheju-
bilare ab 50., 60. usw. Jubiläum werden im Mitteilungsblatt 
nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche Einverständ-
niserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich an das Bür-
gerbüro unter der Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale 07682 
9116 0 oder per Mail an herr@biederbach.de oder gemein-
de@biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare besu-
chen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: 
gemeinde@biederbach.de

RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag
„Adler-Pelzmühle“ Montag, Dienstag - Freitag ab 

17.00 Uhr geöffnet
Montag, 02. - 09.01.2023 
Betriebsferien!

„Deutscher Hof“ Sonntag
„Hirschen-Dorfmühle“ Dienstag, Mittwoch ab 17.00 Uhr 

geöffnet
„Sonnhalde“ Montag, Donnerstag ab 17.00 

Uhr geöffnet
„Schwarzwaldstüble“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Bäreneckle“ Dienstag + Mittwoch
„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

Abhol- und Lieferservice in Biederbach

Abholservice
•	 Gasthaus Hirschen-Dorfmühle, Tel. 07682 327
•	 Gasthaus Sonnhalde, Tel. 07682 8718, Mobil: 0173 836 

99 33 auch per WhatsApp

Wir bieten bis auf Weiteres unseren Abholservice parallel 
an, bitten Sie aber um Verständnis, wenn wir während 
der Service-Stoßzeiten keinen Abholservice anbieten 
können. Vielen Dank.
Lieferservice für Backwaren, Lebensmittel und Artikel des 
täglichen Lebens:
•	 Bäckerei/Dorfladen Schätzle, Tel. 07682 262

NOTDIENSTE / NOTRUFE

Notrufe
An Werktagen nach 18 Uhr ist der diensthabende Arzt 
durch Anruf beim Hausarzt zu erfahren.
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der Arztpraxen 
ist der ärztliche, kinderärztliche, gynäkologische und 
augenärztliche Bereitschaftsdienst unter Tel. 116 117 zu 
erreichen. Diese kostenlose Rufnummer ersetzt die bis-
herige Nummer für den allgemeinen Bereitschaftsdienst.

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Einheitliche Notfalldienstnummer für Baden-Württem-
berg
Patient*innen erhalten unter der Tel. Nr. 0761/120 120 
00 Informationen, welche Zahnarztpraxen in ihrer un-
mittelbaren Umgebung zum Zeitpunkt ihres Anrufes 
Notdienst haben. Mit der Eingabe der Postleitzahl über 
die Tastatur werden fünf diensthabende Praxen ange-
sagt.

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport: � Tel. 19 222
Eine Übersicht der Notfallpraxen finden Sie auf der 
Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg: http://www.kvbawue.de/buerger/not-
fallpraxen
Notrufe Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst � 112
Polizei � 110
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Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Faxvordrucke sind unter 
www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, In-
tegrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale: � 0761/19240

Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 / 90 90 40 + 90 90 41 oder 0171 / 3380810 
(Tag + Nacht)

Einsatzleitung Dorfhelferinnen:
Frau Birgitta Fahrländer
Tel.: � 0176 17612633
E-Mail: birgitta.fahrländer@dorfhelferinnenwerk.de

Bereitschaftsdienst-Notfallpraxis  
Kreiskrankenhaus Emmendingen
Öffnungszeiten der Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus 
(vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Montag, Dienstag und Donnerstag	�  19 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag	�  16 bis 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertage	�  08 bis 22 Uhr

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, 
kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst):
� Tel.: 116117 (Anruf ist kostenlos)

Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Sir-Hans-A.-Krebs-Straße 
3, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo., Di.,	� 20:00 bis 24:00 Uhr
Mi.	�  16:00 bis 24:00 Uhr
Do.	�  20:00 bis 24:00 Uhr
Fr.	�  16:00 bis 24:00 Uhr
Sa., So. und Feiertag von	� 08:00 bis 24:00 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstraße 1, 
79104 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.	� 19:00 bis 22:30 Uhr
Fr.	�  16:00 bis 22:30 Uhr
Sa., So. und Feiertage	�  08:00 bis 22:30 Uhr

Augen Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg, Kilianstr. 5, 
79106 Freiburg im Breisgau,
Geänderte Öffnungszeiten ab 01.10.2022!
Sa., So. und Feiertag	�  08:00 bis 18:00 Uhr

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde-Notdienst (HNO)
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstraße 5, 
79106 Freiburg
Information 
� Telefon: 0761 270-42010. Telefax: 0761 270-40750.
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht zu verwech-
seln mit dem Rettungsdienst/Notarzt, der in lebensbe-
drohlichen Fällen Hilfe leistet und unter der Notrufnum-
mer 112 zu erreichen ist.

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung  
für Menschen mit Behinderung (EUTB)

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Fr. Kasper + Fr. Heiß)

Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/9185-16 (Fr. Funk)
Telefon: 07641/9185-13 (Hr. Hensel)
Außensprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann)
Außensprechstunde in Endingen und Elzach donners-
tags
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 
ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 
1 am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681-24623 
erreichbar.

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und  
pflegebedürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5
79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.

Apotheken-Notdienst
Di., 20.12. 	 Aesculap-Apotheke Köndringen, Teningen
				    Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
				    Severin-Apotheke, Denzlingen
				    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Mi., 21.12. 	Apotheke auf der Bleiche, Emmendingen
				    Lessingstr. 19, Tel. 07641 5 18 5
Do., 22.12. 	Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
				    Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
Fr., 23.12. 	 Bürkle-Apotheke, Emmendingen
				    Schillerstr. 19, Tel. 07641 42301
				    Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
				    Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Sa., 24.12. 	 Glotter-Apotheke, Glottertal
				    Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
				    vNeue Apotheke, Emmendingen
				    Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9 33 22 21
So., 25.12. 	Glocken-Apotheke Kollnau, Waldkirch
				    Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
				    Kronen-Apotheke, Teningen
				    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
Mo., 26.12. 	Breisgau-Apotheke, Teningen
				    Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 84 60
				�    Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
				    Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
Di., 27.12. 	 Central-Apotheke Emmendingen
				    Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
				    Rathaus-Apotheke, Elzach
				    Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Mi., 28.12. 	Marien-Apotheke, Gutach
				    Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
				    Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
				    Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Do., 29.12. 	Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
				    Steinstr. 12, Tel. 07641 914650
				    Schwarzwald-Apotheke, Elzach
				    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Fr., 30.12. 	 Nikolai-Apotheke, Waldkirch
				    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
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VEREINSMITTEILUNGEN

FISCHERZUNFT 
BIEDERBACH E.V.

Frohe Weihnachten
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches 
Weihnachtsfest. Kommen Sie gut in das Jahr 2023.

Die Vorstandschaft der Fischerzunft Biederbach e.V.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
BIEDERBACH

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Nach über zweijährigen, der Pandemie geschuldeten Ein-
schränkungen ist im Laufe dieses Jahres wieder eine gewisse 
Normalität eingekehrt. So war es der Feuerwehr möglich, 
den üblichen Proben- und Übungsbetrieb wieder aufzuneh-
men. Nach einigen Einsätzen in der ersten Jahreshälfte hat 
sich das Einsatzgeschehen im weiteren Jahresverlauf eher 
unauffällig gezeigt. Erfreulicherweise blieb unsere Gemein-
de von großen Schadensereignissen, vor allem von Groß-
bränden und Unwetterschäden, verschont. Die Angehörigen 
der Feuerwehr Biederbach bedanken sich beim Gemeinderat 
und der Gemeindeverwaltung für die Unterstützung im sich 
nun dem Ende zuneigenden Jahr. Ein weiterer Dank gilt den 
Firmen und Bürger sowie allen, die die Feuerwehr in irgend-
einer Weise unterstützt haben. Besonders erwähnt wissen 
wollen wir an dieser Stelle das Sommerfest mit dem Tag der 
offenen Tür im umgebauten Gerätehaus, das durch Ihr Mit-
tun zu einem schönen Erfolg werden konnte. Die gesamte 
Mannschaft als auch die Mitglieder der Altersabteilung wün-
schen Ihnen und Ihren Familien frohe Weihnachtsfeiertage, 
die genügend Raum für Erholung und Besinnlichkeit lassen. 
Trotz der sich in diesem Jahr eingeschlichenen Problemstel-
lungen dürfen wir den hoffnungsvollen Blick in die Zukunft 
nicht verlieren. Für das kommende Jahr 2023 wünschen wir 
Ihnen allen persönliches Wohlergehen, viele glückliche Mo-
mente und ein stets erfolgreiches Wirken.
Ihre Freiwillige Feuerwehr Biederbach

KLEINKALIBER-SPORTSCHÜTZEN-
VEREIN E.V. BIEDERBACH

Frohe Weihnachten und ein guten Rutsch ins 
neue Jahr
Herzlichen Dank,
der Sportschützenverein Biederbach e.V. bedankt sich bei 
allen Mitgliedern und Bürgern, die den Verein in diesem 
Jahr wieder mit Rat und Tat sowie mit Geld- und Sachspen-
den tatkräftig unterstützt haben. Wir wünschen Ihnen al-
len ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch in das Jahr 2023

MELODIA
BIEDERBACH E.V.

Weihnachts- und Neujahrsgruss
Nach zwei Jahren mit sehr strengen Hygienevorgaben in-
nerhalb der Corona-Pandemie für den Chorgesang können 

die Sängerinnen und Sänger seit Sommer 2022 wieder zu 
Singstunden und Geselligkeit sich treffen und die Stimm-
bänder „antrainieren“.
Das jährliche „Herbstliches Biederbach“ mit dem beliebten 
Kilwi-Essen wurde dankenswerterweise erneut von der Bie-
derbacher Gastronomie kulinarisch durchgeführt. DANKE.
Unser JUNGER CHOR, für den wir die Patenschaft übernom-
men haben, formiert sich neu.
Mittlerweile konnte eine neue Chorleitung gewonnen wer-
den.
Der JUNGE CHOR startet am Dienstag, 17. Januar 2023, 
20:00 Uhr, im Probenraum von Melodia Biederbach mit der 
neuen Dirigentin Natalia Hof. Wer diese Chorgemeinschaft 
kennenlernen und mitsingen möchte, ist herzlich willkom-
men.
Den Sängerinnen und Sängern des Melodia-Chors und des 
JUNGEN CHORS, den Ehrenmitgliedern, allen fördernden 
Vereinsmitgliedern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern 
von Biederbach wünschen wir frohe Weihnachtstage und 
ein gutes neues Jahr 2023 in Zuversicht, Gesundheit, Zufrie-
denheit und vor allem den ersehnten Frieden.
Es grüßt herzlich im Namen von Melodia Biederbach e.V. 
mit JUNGEM CHOR
Robert Klausmann, 1. Vorsitzender
Telefon 07682/1489, E-Mail melodia.biederbach@gmx.de

MUSIKVEREIN TRACHTENKAPELLE
BIEDERBACH E.V.

Frohe Weihnachten
Der Musikverein und die Bläserjugend wünschen frohe 
Weihnachten!
Nicht nur unser Jahreskonzert vor ein paar Wochen stand 
unter dem Motto „Hello again“, sondern rückblickend 
trifft dieses Motto auf das ganze Jahr 2022 zu.
Nach langer Corona-Pause konnten wir u.a. mit unserem 
Frühlingsfest bei der Lebenshilfe, sowie diversen Unterhal-
tungskonzerten und vor kurzem mit unserem Jahreskon-
zert endlich wieder durchstarten und freuen uns daher auf 
ein neues, spannendes Jahr 2023.
Wir, der Musikverein Trachtenkapelle Biederbach zusam-
men mit der Bläserjugend Biederbach, möchten der gesam-
ten Bevölkerung, allen Freunden und Gönnern des Vereins, 
sowie allen Firmen, die den Musikverein und die Bläserju-
gend in irgendeiner Weise im Jahr 2022 unterstützt haben, 
einen herzlichen Dank aussprechen!
Der Musikverein sowie die Bläserjugend Biederbach, wün-
schen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und 
ein zufriedenes, vor allem gesundes neues Jahr 2023!
Ihre Bläserjugend Biederbach e.V.
Ihr Musikverein Trachtenkapelle Biederbach e.V.

SPORTVEREIN BIEDERBACH E.V.

Weihnachtsgrüße  
des Sportverein Biederbach 1960 e.V.
Der Sportverein bedankt sich bei allen Mitgliedern, Trai-
nerInnen, Freunden, Gönnern und Sponsoren für das ver-
gangene Jahr und freut sich auf viele schöne Momente mit 
Ihnen und Euch im kommenden Jahr.
Ganz besonderes möchten wir auch dem Vorstandsteam 
sowie unseren Clubheimwirten danke sagen!
Wir wünschen allen frohe und besinnliche Weihnachten, 
eine schöne Zeit mit den Familien sowie einen guten Start 
ins neue Jahr.
Ihr und euer SV Biederbach 1960 e.V.
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SV Biederbach goes Damenfußball
Liebe Mädels,
du spielst Fußball, pausierst gerade und möchtest wieder 
damit beginnen oder möchtest generell anfangen Fußball 
zu spielen, dann sind wir genau der richtige Verein für dich.
Wir können dir optimale Platzverhältnisse, eine moderne 
Infrastruktur sowie ein gemeinschaftliches Vereinsleben 
bieten und möchten nun aus der langjährigen Jugendar -
beit mit unseren Mädchenmannschaften wieder im Da -
menfußball angreifen.
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir dich gerne einladen am Samstag, den 
07.01.2023 um 18 Uhr in unserer Vereinsgaststätte in den 
Weihermatten 3 in Biederbach vorbeizukommen.
Hier treffen wir uns zu einem ersten Kennenlernen, bespre -
chen weitere Abläufe und legen erste Weichen für unsere 
Damenmannschaft.
Wir freuen uns auf dein Kommen!
Dein Sportverein Biederbach

Christbaumsammlung des SV Biederbach  
am 07.01.2023
Auch diesmal sammelt der SVB wieder Ihre Christbäume 
ein. Diese sollten am Samstag, den 07.01.2023 um 8 Uhr an 
einer der folgenden Sammelstellen abgelegt werden:
• 	 Sonnhaldestraße
• 	 Goldener-Kopf-Weg
• 	 Am Palmersbach
• 	 Talstraße
• 	 Tannhöfstraße
• 	 Dorf
• 	 Kapellenweg
• 	 Am Haldenacker
• 	 Hintertal, Breitmatte
• 	 Finsterbach Gemeinde-Bauhof (Uhlsbach, Neudorf)
• 	 Kirchhöf
• 	 Obertal Einmündung Winterberg
• 	 Illenberg Abzweigung Selbig
Über eine kleine Geldspende am jeweiligen Christbaum 
würden wir uns sehr freuen.
Viele Dank und frohe Weihnachten!
SV Biederbach 1960 e.V.

SCHULEN

GRUNDSCHULE BIEDERBACH

Das Kollegium der Grundschule Biederbach wünscht eine 
schöne und freudige Weihnachtszeit und einen guten Start 
in das neue Jahr 2023! Die Schule startet wieder am Mon -
tag, den 9.1.2023 um 8 Uhr.

ANDERE SCHULEN

Die Merianschule informiert über 
ihre Schularten

Am 18. Januar sowie am 07. Februar 2023 finden 
an der Merianschule die Informationsabende zur 
Erzieher*innenausbildung sowie zu den Gymnasien und 
Berufskollegs statt. Von 17:30 bis 19:00 Uhr kann man beim 
„offenen Haus“ die Schule kennenlernen und ab 19:00 Uhr 
die Infoveranstaltungen zu den einzelnen Schularten besu -
chen und gezielt Fragen stellen.
Am 07.02.2023 findet zusätzlich auch der Informationsabend 
für die Fachschule für Organisation und Führung statt.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Pfarrbüro Elzach und Oberwinden  
geschlossen
Die Pfarrbüros Elzach und Oberwinden sind von Dienstag, 
27. Dezember 2022 bis einschließlich Freitag, 06. Januar 
2023 geschlossen.
Wir bitten um Beachtung!

Weihnachtsgruß
Liebe Mitglieder unserer Seelsorgeeinheit Oberes Elztal,
wir möchten ein Zeichen der Verbundenheit mit allen Men -
schen setzen, die nicht die Möglichkeit haben, an Weih -
nachten einen Gottesdienst zu besuchen, und sie am Weih -
nachtsfest teilhaben lassen:
So wird in allen Kirchen ein Weihnachtsgruß zur Mitnahme 
bereitstehen. Nehmen Sie gerne einen Weihnachtsgruß für 
jemanden mit, von dem Sie wissen, dass sie oder er nicht zu 
den Weihnachtsgottesdiensten gehen kann.
Wir wünschen besinnliche Adventstage und ein gesegnetes 
Weihnachtsfest.
Herzliche Grüße
Ihre Gemeindeteams und Pfarrgemeinderäte/-innen der SE 
Oberes Elztal

Hörnleberg (Silvester)
Bei guter Witterung wird am 31. Dezember um 23.00 Uhr 
auf dem Hörnleberg Andacht zum Jahreswechsel mit Te 
Deum und sakramentalem Segen sein.
Der Weg zum Hörnleberg wird bei Schneelage nicht ge -
räumt sein. Bitte lassen Sie die Fahrzeuge stehen und kom -
men zu Fuß. Hinweis: Das Begehen erfolgt auf eigene Ge -
fahr! Das Rasthaus ist geschlossen.

Sternsingeraktion 2023 -  
„Kinder stärken, Kinder schützen“
Gleich zu Beginn des neuen Jahres 2023 sind die Sternsinger 
wieder ein Segen. Zu den jeweiligen Gehtagen (siehe un -
ten) sind die kleinen und großen Könige unserer Seelsorge -
einheit wieder im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller 
Welt. Natürlich tun sie das unter Einhaltung der aktuellen 
Corona-Schutzmaßnahmen, d. h. sie werden nur draußen 
vor den Häusern/Haustüren ihre Botschaft überbringen

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ bringen die 
Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei 
Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den 

Menschen und sammeln Spenden für Gleichaltrige in Not.
Mit ihrem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen“ rück -
ten die Sternsinger den Schutz von Kindern vor Gewalt in 
den Mittelpunkt und machen auf Mädchen und Jungen 
aufmerksam, die unter physischer, sexualisierter oder psy -
chischer Gewalt leiden. Die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche 
Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese 
schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in al -
len gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. 
Mädchen und Jungen armer Regionen und in Notsituati -
onen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität 
und systematischer Ausbeutung. Die Aktion bringt den 
Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein 
Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien ge -
nauso wie in Deutschland.
Wenn jemand den Kindern und Jugendlichen, die als Stern-
singer unterwegs sind, eine Spende zukommen lassen 
möchte, dann geht dies aus spendenrechtlichen Gründen 
leider nicht direkt beim Besuch der Sternsinger. Es wird 
aber in der ersten Januarwoche in jeder Pfarrkirche unserer 
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Infos:
E-Mail: Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de
Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de
Telefon: 07682 – 8281
Fax: 07682 – 67647

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Landratsamt zwischen den Jahren  
geöffnet
Das Landratsamt Emmendingen ist nach den Weihnachts-
feiertagen und in der ersten Januarwoche regulär zu den 
üblichen Zeiten geöffnet. Die Kreisverwaltung ist am Mon-
tag, 26. Dezember 2022 (II. Weihnachtstag) sowie am Frei-
tag, 6. Januar 2023 (Dreikönig) geschlossen.

Verlegungen der Müllabfuhr  
in der Weihnachtszeit
Zwischen Weihnachten und Dreikönig verschieben sich 
wegen der Feiertage in fast allen Städten und Gemeinden 
die gewohnten Abfuhrtage für graue Tonnen, Papier oder 
Gelbe Säcke. Die Abholung erfolgt in der Regel am folgen-
den Werktag. Die genauen Termine sind im Abfallkalender 
aufgeführt. Die Abfallwirtschaft bittet darum, einen Blick 
in den Abfallkalender zu werfen, damit keine Tonnen oder 
Säcke unnötig am Straßenrand stehen.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe und 
Grünschnittplätze
Die Recyclinghöfe und Grünschnittplätze sind in der Weih-
nachtszeit an Heilig Abend (Samstag, 24. Dezember 2022) 
sowie an Dreikönig (Freitag, 6. Januar 2023) geschlossen. 
Am Freitag, 30. Dezember 2022 sowie am Samstag, 31. De-
zember 2022 (Silvester) und am Samstag, 7. Januar 2023 
sind die Recyclinghöfe und Grünschnittplätze zu den üb-
lichen Zeiten geöffnet. Der Recyclinghof in Teningen ist 
regulär sowohl am Donnerstag, 22. Dezember als auch am 
Donnerstag, 29. Dezember 2022 geöffnet.

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

Tierseuchenkasse

�Bekanntmachung der 
Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen 
Rechts - Hohenzollernstr. 10, 
70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassen-
beitrag 2023 ist der 01.01.2023.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2022 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2023 keinen Meldebogen erhal-
ten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung 
begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der Beitrags-
satzung.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften) sind zum 1. Februar 2023 meldepflichtig. Die 
uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2023 ei-
nen Meldebogen.
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind: 

Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Truthühner/Puten
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über 
einen Landesverband gemeldet)
Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisente 
und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-Daten-
bank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) heran-
gezogen.
Nicht meldepflichtig sind u. a.: Gefangengehaltene Wild-
tiere (z. B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse 
und Enten.
Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine 
anderen beitragspflichtigen Tiere (s. o.) gehalten, entfällt 
derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/
oder Truthühner.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem 
landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobby-
haltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene 
Gesamttierbestand je Standort.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veteri-
näramt gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2023 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW 
bietet an, die Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. 
Die Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten 
Sie über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebo-
gen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch 
auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de.
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hin-
gewiesen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtli-
chen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden 
Landesverbände weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht orga-
nisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Lan-
desverbände angeschlossen ist, müssen die Völker bei der 
Tierseuchenkasse gemeldet werden.
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informatio-
nen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheits-
dienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierhalter, Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, 
etc.) einsehen.
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Inter-
net: www.tsk-bw.de

DEUTSCHE 
RENTENVERSICHERUNG

Dienststellen der Rentenversicherung nach 
Weihnachten geschlossen
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württem-
berg informiert, dass vom 27. bis 30. Dezember 2022 alle 
Dienststellen inklusive der Regionalzentren und Außenstel-
len geschlossen bleiben. Auch Video- und telefonische Be-
ratungen finden an diesen Tagen nicht statt. 
Die Schließung ist ein Baustein der DRV Baden-Württem-
berg bei der Umsetzung des 5-Punkte-Plans der Landesre-
gierung „Baden-Württemberg rückt zusammen“ zur Re-
duzierung des Energieverbrauchs. Besonders wirkungsvoll 
und damit „clever“ sind dabei mehrtägige Zeitspannen, um 
beispielsweise Heizungsanlagen komplett runterfahren zu 
können und somit zusätzlich Energie einzusparen. 
Ab dem 2. Januar 2023 sind sämtliche Dienststellen wieder 
zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.
Weitere Informationen können Sie auf unserer Internetsei-
te unter http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 
abrufen.





Weihnachts- und Neujahrsgrüße

erfahren
ENDLICH WIEDER WEIHNACHTSZEIT.
FÜR VIELE SICHERLICH DIE SCHÖNSTE ZEIT DES JAHRES.
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Einst, so erzählt es die Weihnachtsgeschichte, wur-
de in Bethlehem ein Kind geboren, in bitterer Armut,
in einem Stall, umringt von Hirten und Schafen, be-
wacht von Ochs und Esel. Ein kleines großes Wun-
der, das für viele Menschen auch heute noch Anlass
dazu gibt, die Tage vor Ende des Jahres und den
Zeitpunkt der Geburt Jesu als den Höhepunkt im
Jahreskalender zu feiern.

Über die Feiertage kehrt bei vielen eine Ruhe ein,
die im hektischen Alltag leider allzu oft auf der Stre-
cke bleibt. Wir lassen uns verzaubern von Düften,
Klängen und weihnachtlicher Dekoration.

Umso wichtiger ist es, die Zeit zu nutzen, um inne-
zuhalten, durchzuatmen, Traditionen zu pflegen, in
Erinnerungen zu schwelgen und das Miteinander zu
genießen. Denn dieses Miteinander gibt uns allen
eine gemeinsame Heimat – ganz unabhängig da-
von, woher wir kommen.

Heimat ist das Stichwort, denn Heimat stärken, Teil
Ihrer Heimat sein, das wollen wir von Nussbaum Me-
dien bereits seit mehr als 60 Jahren. Auch dieses
Jahr hat sich unser Redaktionsteam einige Gedanken
gemacht, wie Sie die Zeit der Feiertage nutzen kön-
nen – ob zu Hause beim Essen mit Freunden oder
auf Achse, um gemeinsammit Familie oder Freunden

unser Bundesland, un-
sere Heimat zu

entdecken.

Wie wäre es zumBeispiel mit einemWeihnachtsmarkt-
besuch? Auch wenn viele Weihnachtsmärkte bereits
am vierten Advent wieder Geschichte sind, gibt es in-
zwischen einige, auf denen Glühwein und Budenzau-
ber auch bis ins neue Jahr hinein Programm sind.

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden zum Bei-
spiel hat seine Tore bis zum 6. Januar geöffnet.
Und die Burg Hohenzollern lädt mit ihrem kö-
niglichen Winterzauber noch bis zum 8. Januar
dazu ein, ihre außergewöhnliche Atmosphäre in
prächtig illuminiertem Festglanz zu bestaunen.
Wer in der Rhein-Neckar-Region zu Hause ist,
kann bei einem Sprung „über den Rhein“ dem
Speyerer Weihnachtsmarkt vor der atemberau-
benden Domkulisse einen Besuch abstatten.

In Stuttgart feiert bis zum 8. Januar auf dem
Karlsplatz die Winterhütte Premiere. Und in
Karlsruhe, wo eigentlich die größte Open-
Air-Eisbahn in Süddeutschland zu finden
ist, kann man auch in Zeiten des Energie-
sparens bis zum 8. Januar seine Runden
drehen: ganz klimafreundlich auf Rollschu-
hen. So ist auch für den Fall, dass die weiße
Weihnacht ausbleibt, für alle gesorgt.

Die folgenden Seiten geben einige An-
regungen für Heimatentdecker und alle,
die es werden wollen. Für Mitglieder
des Nussbaum Clubs sind attraktive
Vorteile unserer Partner dabei. Und
jede Menge weitere Ausflugstipps
warten unter lokalmatador.de.
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LICHTERGLANZ UND WINTERZAUBER –
WEIHNACHTSMÄRKTE, DIE BIS INS

NEUE JAHR GEÖFFNET SIND:
https://nussbaum.de/winterzauber/
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Bleigießen an Silvester war in Baden-
Württemberg und anderswo in Deutsch-
land lange Tradition. Doch seit 2018 ist es
wegen umweltlich und gesundheitlich be-
denklicher Gründe verboten. Alternativen
zu Blei ist das Gießen mit Wachs oder Zinn.
Blei gilt schließlich als Schwermetall, das
in die Atmung gelangen kann. Besonders
bei Kindern können bereits kleine Mengen
Hirn und Nervensystem nachhaltig schädi-
gen. Die Stiftung Warentest testete kurz vor
dem Verbot verschiedene Sets, die für das
Bleigießen verkauft werden, und stellte fest,
dasssienachgewiesenübereinenhohenAn-
teil an Blei verfügten. Gerade bei noch nicht
ausgewachsenen Menschen kann das Blei
beziehungsweise Bleigießen Intelligenz so-
wie Reaktions-Aufmerksamkeitsleistungen
negativ beeinflussen.

Doch auch aus Zinn oder Wachs können
die entstehenden Figuren Vorboten für
das nächste Jahr sein. Egal aus welchem
Material bei der Feier gegossen werden
soll, ist jedoch wichtig, nicht nur auf die
Figuren, sondern vorwiegend auf deren
Schatten zu achten.
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Auch Schweine, besonders wenn sie
aus Marzipan sind, sollen Glück brin-
gen. Dieser Ruf hat wahrscheinlich
gleich mehrere Ursprünge.

Das neue Jahr
kann kommen

Viele Menschen aus Baden-Württemberg
starten gerne sportlich ins neue Jahr.
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Bereits bei den Germanen sollte der wil-
de Eber ein Symbol für Glück und Stär-
ke sein. In der griechischen Mythologie
brachte Fruchtbarkeitsgöttin Demeter
meist Schweine als Opfer dar. Im Mittelal-
ter erhielt bei Wettbewerben häufig der
Letztplatzierte ein Ferkel, während der
Gewinner bereits damals einen Pokal er-
hielt. Doch dieser Trostpreis stellte sich
oft als sehr nützlich heraus: Als Allesfres-
ser sind Schweine sehr kostengünstig zu
halten und werden schnell schlachtreif.
Wahrscheinlich kommt von diesem mittel-
alterlichen Brauch auch die Redewendung,
jemand, der unverdientes Glück hat, hätte
Schwein gehabt.

Wer sich in der Zeit um Neujahr und Sil-
vester im deutschen Lebensmittelhandel
aufhält, kommt wohl auch an Schornstein-
fegern nur schwer vorbei. Dass die kleinen
schwarz gekleideten Männchen Glück brin-
gen sollen, hat seinen Ursprung ebenfalls
im Mittelalter. Waren die Schornsteinfeger
in Gegenden häufig gesehen, gerieten
Häuser meist weniger schnell in Brand. Da
die Menschen zu jener Zeit noch mit Kohle
oder Holz heizten, fingen Gebäude damals
noch sehr viel schneller Feuer. Außerdem

glaubten die Menschen damals
noch eher daran, dass in ihren
Schornsteinen gruselige We-
sen wie Hexen oder Geister
wohnten.
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Als Raunächte gelten die Tage zwischen
Weihnachten und Silvester, die auch als Zeit
zwischen den Jahren bezeichnet werden.
Über Jahrhunderte haben sich bestimmte
Aberglauben entwickelt, was Menschen an
diesen Tagen tun sollten und was nicht. So
sollte es beispielsweise böse Geister anzie-
hen, in dieser Zeit Wäsche zum Trocknen
aufzuhängen.

In manchen Bauernhöfen werden bis heu-
te Kräuterbüschelzweige unters Futter ge-
mischt oder es wird der Stall in dieser Zeit
ausgeräuchert, um das Vieh für das nächste
Jahr vor Unglück zu bewahren. (jer)

Auch Schweine, besonders wenn sie 
aus Marzipan sind, sollen Glück brin-
gen. Dieser Ruf hat wahrscheinlich 

Viele Menschen aus Baden-Württemberg 
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glaubten die Menschen damals 
noch eher daran, dass in ihren 
Schornsteinen gruselige We-
sen wie Hexen oder Geister 
wohnten.
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Nussbaum Club-Vorteil:
20 % Rabatt auf das Tagesticket

https://nussbaum.de/ravensburger-kinderwelt/

Nussbaum Club-Vorteil:
Kostenlose Teilnahme am
Tages-Workshop für Kinder

https://nussbaum.de/kijumu/

EISTREFF WALDBRONN
„Eislaufen, bis die Kufen glühen“ und richtiges Winter-Feeling
– das verspricht der Eistreff Waldbronn. Die Eishalle ist für
verschiedene Zwecke nutzbar. Eissportbegeisterte, die keine
Lust haben, sich in einer größeren Menschenmenge auf die
Kufen zu schwingen, können auch mit einer kleineren Gruppe
die kleine oder die große Eishalle belegen. Gerade für beson-
ders umweltbewusste Gäste ist der Eistreff eine gute Wahl.
Denn anders als in anderen in Eishallen wird Nachhaltigkeit
dort großgeschrieben. So werden alle Leuchten im Gebäu-
de mit energiesparender LED-Technik betrieben. Darüber
hinaus wird als Eis sogenanntes Real Ice verwendet, das ohne
Chemie, Filter sowie heißes Wasser produziert wird.

Nussbaum Club-Vorteil:
15 % Rabatt auf den Eintrittspreis

https://nussbaum.de/eistreff/

Das Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen bietet verschie-
denste Workshops für kleine Nachwuchsforscher an. So können die
Besuchenden unter anderem erfahren, wie der kleine Vogel Paul
seine Angst vor dem Fliegen überwindet. Hinter dem Kinder- und
Jugendmuseum steht der Verein Mach mit e.V. Zu den Förderern
des Vereins zählen die Universitäten Stuttgart und Hohenheim sowie
die Stadt Donaueschingen. Mitmach-Exponate sollen den Forscher-
drang der jungen Gäste befriedigen. Viele Exponate werden dabei
nach dem sogenannten Cradle-to-Cradle-Design (von Wiege zuWie-
ge) entworfen. Das heißt, es werden lediglich Stoffe verwendet, die
nach ihrer Nutzung die Grundlage für neue Produkte bilden können.

Die Ravensburger Kinderwelt bei Kornwestheim bietet für Kinder
verschiedensteMöglichkeiten, sich auszutoben. Allein der Abenteu-
erparcours „Das verrückte Labyrinth“ bietet ihnen 75 Quadratmeter
zur Bewegung. Beim Memory-Flug haben alle Besuchenden die
Möglichkeit, sich mit anderen in dem bekannten Gedächtnisspiel zu
messen. Fast alle Attraktionen sind dabei schon für Kinder ab drei
Jahren geeignet. Die können dabei nicht nur viel Spaß haben, son-
dern durch bestimmte Attraktionen auch ihre Fähigkeiten trainieren.
So kann das Quips-Bällebad Sinne und Motorik von Kindern schär-
fen. Zu den Events der Ravensburger Kinderwelt zählen unter ande-
rem besondere Bastel- und Spielenachmittage in den Schulferien.

Warum beim Ausflug mit der Familie nicht mal etwas Neues auspro-
bieren? LaserTag ist ein futuristisches Teamspiel, bei dem gemeinsam
verschiedene Parcours und Hindernisse überwunden und Aufgaben
gelöst werden müssen. Dafür benötigt werden lediglich eine Schutz-
weste und ein sogenannter Phaser. Mit diesem Phaser müssen Tref-
fer erzielt und Punkte gesammelt werden. Das Team mit den meis-
ten Punkten gewinnt. Das Spiel fördert verschiedene Fähigkeiten
wie Teamfähigkeit, Taktik oder die Kooperation mit anderen. In der
PowerLaser-Arena ist die angebotene Ausrüstung auf alle Spieler ab
zwölf Jahren zugeschnitten. Für jüngere Spieler wird eine spezielle
LaserTag-Kids-Variante angeboten. (jer)

KINDER- UND JUGENDMUSEUM
DONAUESCHINGEN

RAVENSBURGER KINDERWELT

POWERLASER STUTTGART

Nussbaum Club-Vorteil:
Zwei Schnupperpakete zum Preis
von einem

https://nussbaum.de/powerlaser/






